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Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages 

Zweites Gesetz zur Änderung des Buchpreisbindungsgesetzes 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 167. Sitzung am 28. April 2016 aufgrund 

der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und 

Energie – Drucksache 18/8260 – den von der Bundesregierung eingebrachten 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Buchpreisbindungs-

gesetzes  

– Drucksache 18/8043 – 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

Fristablauf: 17.06.16 

Erster Durchgang: Drs. 74/16 



1. Nach Artikel 1 wird folgender Artikel 1a eingefügt: 

‚Artikel 1a 

Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

§ 69 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482), das zuletzt durch Arti-
kel 2 Absatz 12 des Gesetzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben. 

2. Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt: 

„(3) Auf öffentliche Aufträge nach diesem Buch sind die Vorschriften des Teils 4 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen anzuwenden. 

(4) Bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge nach den §§ 63 und 140a 
über soziale und andere besondere Dienstleistungen im Sinne des Anhangs XIV der 
Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014, die im Rahmen einer heilberuflichen Tätigkeit erbracht werden, kann der öffent-
liche Auftraggeber abweichend von § 119 Absatz 1 und § 130 Absatz 1 Satz 1 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie von § 14 Absatz 1 bis 3 der Vergabe-
verordnung andere Verfahren vorsehen, die die Grundsätze der Transparenz und der 
Gleichbehandlung gewährleisten. Ein Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb und ohne 
vorherige Veröffentlichung nach § 66 der Vergabeverordnung darf der öffentliche Auf-
traggeber nur in den Fällen des § 14 Absatz 4 und 6 der Vergabeverordnung vorsehen. 
Von den Vorgaben der §§ 15 bis 36 und 42 bis 65 der Vergabeverordnung, mit Aus-
nahme der §§ 53, 58, 60 und 63, kann abgewichen werden. Der Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen berichtet dem Bundesministerium für Gesundheit bis zum 17. April 
2019 über die Anwendung dieses Absatzes durch seine Mitglieder.“ ‘ 

2. Artikel 2 wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 2 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. September 2016 in Kraft. 

(2) Artikel 1a tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.“ 
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